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UNSER LEITBILDUNSER LEITBILD

Schule ist ein Ort des gemeinsamen Lernens, Lebens und Gestaltens. 
Unsere Schulgemeinschaft orientiert sich an folgenden Leitsätzen:
  

1.	 Wir sind eine innovative Schule mit einem für die Region spezifischen Profil.

2.	� Wir stellen unsere Schüler:innen und Auszubildenden  
in den Mittelpunkt unserer Arbeit.

3.	 Wir sichern eine hohe Unterrichtsqualität.

4.	 Wir entwickeln ein positives Lernumfeld.

5.	 Wir kommunizieren in einer offenen und transparenten Organisation.

6.	 Wir legen Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander.

7.	 Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst.

8.	 Wir fördern umwelt- und gesundheitsbewusstes Handeln.

9.	 Wir kooperieren gleichberechtigt mit unseren Bildungspartnern.

10.	 Wir sind in Europa zu Hause.

LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, 
LIEBE AUSZUBILDENDE, LIEBE AUSZUBILDENDE, 

die Schulgemeinschaft der Berufsbil-
denden Schulen Gesundheit und So-
ziales Landkreis Grafschaft Bentheim 
heißt Sie herzlich willkommen.

Unsere Schule wird zurzeit von ca. 
1.200 Schülerinnen und Schülern und 
Auszubildenden besucht. 

Die fachliche Ausbildung und schulische 
Weiterqualifizierung unserer Schü-
ler:innen und Auszubildenden steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir vermit-
teln grundlegende und höherwertige 
schulische und berufliche Qualifikatio-
nen im agrarwirtschaftlichen, hauswirt-
schaft-lichen, pflegerischen und sozial-
pädagogischen Bereich..

Zu Beginn Ihres Einstiegs werden Sie 
mit den einzelnen Regelungen für den 
Schulalltag vertraut gemacht, über die 
Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule 
(NSchG), sowie über Fragen zur Ausbil-
dung, Stundenplan, Schulbescheinigun-
gen, Schülerausweise etc. informiert.

Schule ist ein Ort des gemeinsamen
Lernens, Lebens und Gestaltens.

Wir möchten mit Ihnen ein abwechs-
lungsreiches Schulleben entwickeln. 
Möglichkeiten des engagierten Miteinan-
ders ergeben sich in den angebotenen 
Schüler:innenarbeitsgemeinschaften, 
bei ein- oder mehrtägigen Exkursionen 
und Studienfahrten sowie bei der Teil-
nahme im Rahmen der EU-Partnerschaf-
ten (Erasmus+).
 
Respektvoller Umgang unter allen Mit-
gliedern der Schulgemeinschaft ist 
selbstverständlich. Es ist uns ein Anlie-
gen, als Schule gegen Rassismus und mit 
Courage dieses im Schulalltag zu leben.

HEINRICH MARHEINEKE
Schulleiter

Berufsbildende Schulen 
Gesundheit+Soziales  
Landkreis Grafschaft Bentheim
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BERUFSABSCHLÜSSE AN DEN BERUFSBILDENDEN BERUFSABSCHLÜSSE AN DEN BERUFSBILDENDEN 
SCHULEN GESUNDHEIT UND SOZIALESSCHULEN GESUNDHEIT UND SOZIALES

SCHULABSCHLÜSSE AN DEN BERUFSBILDENDEN SCHULABSCHLÜSSE AN DEN BERUFSBILDENDEN 
SCHULEN GESUNDHEIT UND SOZIALESSCHULEN GESUNDHEIT UND SOZIALES

BILDUNGS- UND AUSBILDUNGSWEGEBILDUNGS- UND AUSBILDUNGSWEGE

Berufsschulen in Teilzeitform
Agrarwirtschaft · Hauswirtschaft

Der Hauptschulabschluss kann erworben werden bei
- erfolgreicher Teilnahme am Förderkonzept der Berufseinstiegsschule Klasse 1
- erfolgreichem Besuch der Berufseinstiegsschule Klasse 2

Der Sekundarabschluss I – Realschulabschluss kann erworben werden bei
- erfolgreichem Besuch der Berufsschule und erfolgreichem Berufsschulabschluss
- erfolgreichem Besuch der Klasse II der zweijährigen Berufsfachschulen

Der Erweiterte Sekundarabschluss I – Realschulabschluss kann erworben werden bei
- entsprechenden Leistungen in der Klasse II der zweijährigen Berufsfachschulen
- �entsprechenden Leistungen beim Besuch der einjährigen Berufsfachschule  

für Realschulabsolventen
- �nach Abschluss der Klasse II der Berufsfachschule  

Sozialassistenz, Schwerpunkt Sozialpädagogik 

Die Fachhochschulreife kann erworben werden
- in der Fachoberschule Gesundheit und Soziales
- in der zweijährigen Fachschule Agrarwirtschaft
- in der dreijährigen Fachschule Heilerziehungspflege
- in der zweijährigen Fachschule Sozialpädagogik
- �bei entsprechenden Leistungen beim vorzeitigen Verlassen  

des Beruflichen Gymnasiums

Die Allgemeine Hochschulreife - Abitur - kann erworben werden 
- im Beruflichen Gymnasium Gesundheit und Soziales

Formulare zu den 
einzelnen Bildungs- 
und Ausbildungs-
gängen stehen auf 
unserer Homepage 
zur Verfügung.

Berufsbildende Vollzeitschulen

Berufsfachschulen
Agrarwirtschaft/Gartenbau/Floristik · Ergotherapie · Hauswirtschaft
Pflegeassistenz · Sozialpädagogik · Sozialpäd. Assistenz
Hauswirtschaft und Pflege, Schwerpunkt Persönliche Assistenz

Fachschulen
Agrarwirtschaft · Hauswirtschaft · Heilerziehungspflege · Sozialpädagogik

Fachoberschule Gesundheit und Soziales
Gesundheit-Pflege · Sozialpädagogik

Berufliches Gymnasium Gesundheit und Soziales
Agrarwirtschaft · Gesundheit-Pflege · Ökotrophologie · Sozialpädagogik

BERUFSABSCHLÜSSE 
BERUFSABSCHLÜSSE an den Berufsbildenden Schulen 
an den Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales
Gesundheit und Soziales
- Landwirtin/Landwirt
- Staatl. anerkannte Erzieherin/staatl. anerkannter Erzieher- Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger- Ergotherapeutin/Ergotherapeut
- Pflegeassistentin/Pflegeassistent
- Sozial päd. Assistentin/Sozial pädagogischer Assistent- Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter

- Landwirtin/Landwirt
- Staatl. anerkannte Erzieherin/staatl. anerkannter Erzieher
- Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger
- Ergotherapeutin/Ergotherapeut
- Pflegeassistentin/Pflegeassistent
- Sozial päd. Assistentin/Sozial pädagogischer Assistent
- Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter

Berufseinstiegsschule Sprache und Integration
Sprachförderklassen

Berufseinstiegsschule
Berufseinstiegsklasse 1 / Berufseinstiegsklasse 2
Agrarwirtschaft/Gartenbau/Floristik · Hauswirtschaft/Ernährung
Textiltechnik/Bekleidung · Pflege
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Schulleitung

Heinrich Marheineke
Schulleiter
marheineke@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2254

Antje Schäper
Ständige Vertreterin 

 des Schulleiters 
Koordinatorin Gesundheit-Pflege,  

Berufseinstiegsschule
schaeper@bbsgs-nordhorn.de

Tel.: (05921) 96 2298

Anne-Kathrin Laumann
Koordinatorin Hauswirtschaft,
Sozialpädagogik
laumann@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2253

Heiko Seifert
Koordinator

Stundenplan, Statistik, Controlling
seifert@bbsgs-nordhorn.de

Tel.: (05921) 96 2255

Daniel Müller
Koordinator
Berufliches Gymnasium, Fachoberschule
mueller@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2293

Dr. Michael Griesen
Koordinator

Agrarwirtschaft
griesen@bbsgs-nordhorn.de

Tel.: (05921) 96 2267

UNSERE SCHULE STELLT SICH VORUNSERE SCHULE STELLT SICH VOR UNSERE SCHULE STELLT SICH VORUNSERE SCHULE STELLT SICH VOR

Verwaltung/Schulassistenz

Susanne Wolf
Schulbüro
wolf@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2250

Tina Schütten 
Schulbüro 

Schuetten@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2292 

Stefanie Jürges 
Schulbüro 
Jürges@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2252 

Jörg Bode
Personal- und 

Mittelbewirtschaftung
bode@bbsgs-nordhorn.de

Tel.: (05921) 96 2291

Christian Meijerink
Hausmeister  
Am Bölt/Bachstraße
Tel.: 0173/3404683

Stefan Flemm
Schulassistent

flemm@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2260

Dennis Mensing
IT
Dennis.mensing@grafschaft.de
Tel.: (05921) 96 1444



11111010

REGELN IM SCHULALLTAGREGELN IM SCHULALLTAGUNTERRICHTSZEITENUNTERRICHTSZEITEN
1. Stunde . . . . . . . . . . . . . . .               7.50 - 8.35 Uhr2. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              8.35 - 9.20 Uhr

3. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              9.40 - 10.25 Uhr4. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              10.25 - 11.10 Uhr

5. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              1 1.30 - 12.15 Uhr6. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              12.15 - 13.00 Uhr

7. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              13.20 - 14.05 Uhr8. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              14.05 - 14.50 Uhr 

9. Stunde. . . . . . . . . . . . . . .              15.05 - 15.50 Uhr10. Stunde. . . . . . . . . . . . . .             15.50 - 16.35 Uhr

Der Stunden- und Vertretungsplan kann auf I-Serv eingesehen werden: 
bbs-gs-nordhorn.de/iserv

Zu Beginn Ihres Einstiegs an unserer 
Schule werden Sie mit den einzelnen 
Regelungen für den Schulalltag vertraut 
gemacht, über die Mitwirkungsmöglich-
keiten in der Schule (NSchG), sowie über 
Fragen zur Ausbildung, Stundenplan, 
Schulbescheinigungen, Schülerausweise 
etc. informiert.

Schulgelände und –gebäude
Das Schulgebäude, das Inventar sowie 
die Außenanlagen sind öffentliches Ei-
gentum und müssen von uns allen scho-
nend behandelt werden. Für fahrlässige 
oder vorsätzliche Beschädigung müssen 
die Schuldigen bzw. deren Erziehungs-
berechtigte aufkommen. Jeder soll sich 
verantwortungsbewusst für den saube-
ren Zustand der Klassenräume, des Ge-
bäudes und Schulgeländes einsetzen.

In den Unterrichtsräumen ist das Essen 
und Trinken in der Regel nicht erlaubt.
Ein zentraler Treffpunkt in den Pausen 
und der unterrichtsfreien Zeit ist die Ca-
feteria. Hier haben Sie die Möglichkeit, 
Speisen und Getränke einzunehmen und 
sich aufzuhalten. Darüber hinaus stehen 
Ihnen natürlich auch der jeweilige Schul-
hof, die jeweilige Pausenhalle oder die 
Sitzgelegenheiten im Eingangsbereich 
Am Bölt und Bachstraße zur Verfügung.

Für unsere Schüler:innen haben wir Zen-
tren für Selbstorganisiertes Lernen ein-
gerichtet. 

Auch während der Pausen tragen die 
Lehrer:innen Verantwortung für Sie. 
Dieser Verantwortung können sie nicht 
gerecht werden, wenn Sie das Schulge-
lände verlassen. In diesem Fall tragen 
Sie die daraus entstehenden Risiken.

Das Rauchen, der Konsum alkoholischer 
Getränke und illegaler Suchtmittel ist im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelän-
de verboten. 

Aufnahmen, z. B. Fotos, Videos und Ton-
mitschnitte von Mitschülern und Lehr-
kräften, sind verboten.

Schüler:innen sowie Auszubildende, die 
aus gesundheitlichen Gründen auf den 
Fahrstuhl angewiesen sind, können im 
Schulsekretariat einen Schlüssel gegen 
ein Pfand von 20,00 € ausleihen.

Allen Lernenden und Lehrenden stehen 
Parkplätze für Fahrräder, Motorräder 
und PKW zur Verfügung. Stellen Sie Ihr 
Fahrzeug bitte nur dort ab. Fahren Sie 
auf dem Schulgelände und den Parkplät-
zen nur im Schritttempo und mit größter 
Aufmerksamkeit, um Unfälle zu vermei-
den.
Die Benutzung und Aufbewahrung von 
E-Scooter im Schulgebäude ist nicht ge-
stattet.
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BERATUNG UND HILFEBERATUNG UND HILFEUNTERRICHTSVERSÄUMNISSE/UNTERRICHTS- UNTERRICHTSVERSÄUMNISSE/UNTERRICHTS- 
BEFREIUNG/UNTERRICHTSVERÄNDERUNGBEFREIUNG/UNTERRICHTSVERÄNDERUNG

BERATUNGSLEHRKRÄFTE – ANSPRECHPARTNER:INNEN

Eva Balke
Beratungslehkraft
balke@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2274

Ingo Moss
Beratungslehkraft

moss@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2278

Ute Lindemann-Rehorst
Beratungslehkraft
ute-lindemann-rehorst@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2274

SCHULSOZIALARBEIT – ANSPRECHPARTNER:INNEN

Tanja Koetsier
Schulsozialarbeiterin
koetsier@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2274
Raum 014

Gisa Alferink
Pädagogische Mitarbeiterin

alferink@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2251

Raum 014

Wenn Sie krankheitsbedingt oder aus 
anderen Gründen daran gehindert sind, 
am Unterricht teilzunehmen, gilt an un-
serer Schule folgende Regelung:

Teilen Sie Ihr Fernbleiben am ersten Tag 
dem Schulbüro bis spätestens 9.00 Uhr 
telefonisch unter Angabe von Klasse 
und Klassenlehrkraft mit. Die schrift-
liche Entschuldigung ist spätestens 
bei Wiederaufnahme des Unterrichts 
bei der Klassenlehrkraft abzugeben. In 
besonderen Fällen kann eine ärztliche 
Bescheinigung oder ein Attest verlangt 
werden. Ärztliche Bescheinigungen aus 
dem Internet werden nicht anerkannt.
Für Unterrichtsbefreiung in besonde-
ren Fällen stellen Sie bitte mindestens 7 
Tage vorher einen schriftlichen Antrag 
bei Ihrer Klassenlehrkraft.

Verhalten der Schüler:innen und Aus
zubildenden bei witterungsbedingtem 
Schulausfall

Für Auszubildende, die einen Ausbil-
dungsvertrag mit einem Ausbildungs-
betrieb geschlossen haben, gilt, dass 
sie nur vom Ausbildungsbetrieb befreit 
werden können. Für Schülerpraktika und 
schulische Ausbildungen gilt Folgendes: 
Aufgrund der individuellen Wege der 

Lernenden ist in jedem Einzelfall vom 
volljährigen Lernenden bzw. vom Erzie-
hungs-/Sorgeberechtigten zu entschei-
den, ob der Weg zur Betriebsstätte ge-
fahrlos zurückgelegt werden kann oder 
nicht. Die Schule und der Praktikumsbe-
trieb sind vom Lernenden umgehend zu 
informieren.

Versicherungsschutz
Unfälle, Diebstähle und andere Scha-
densfälle sollten Sie sofort im Sekreta-
riat melden. Dabei sollten Sie wissen, 
dass Schmuck, Handy, Bargeld und 
sonstige Zahlungsmittel nicht versi-
chert sind. Dies gilt auch für Fahraus-
weise, Schlüssel und Ähnliches. Der 
Unfallversicherungsschutz durch die 
Schule gilt i.d.R. nur, soweit Sie sich auf 
direktem Weg zur Schule oder von dort 
nach Hause befinden und solange Sie 
sich während Ihrer Unterrichtszeit auf 
dem Schulgelände aufhalten.

Weitere Infos unter: 
www.bbsgs-nordhorn.de

Sie finden uns auch auf Facebook: 
facebook.com\bbsgs.nordhorn\

SIE FINDEN UNS AUCH
AUF INSTAGRAM:

@bbs_gesundheit_soziales
@bbs_agrar_nordhorn
@bbs_hauswirtschaft_nordhorn
@bbs_gesundheit_pflege_nordhorn
@bbs_sozialpaedagogik_nordhorn
@dieberuflichengymnasien
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AUS UNSEREM LEITBILD:

- �Wir fördern umwelt- und  
gesundheitsbewusstes Handeln.

- �Wir gehen verantwortungsvoll und 
nachhaltig mit unseren Ressourcen  
und der Umwelt um.

- �Wir bearbeiten Umwelt- und  
Gesundheitsthemen ganzheitlich.

- �Wir bieten regelmäßig bildungsgang- 
übergreifende Gesundheitstage an.

Zentrale Grundlage der schulischen 
Bildung sind die konkreten schulischen 
Curricula. Insoweit kommt der curricu-
laren Arbeit die grundsätzliche Bedeu-
tung für die strukturelle Verankerung 
von Bildung für nachhaltige Entwick-
lung in der schulischen Bildung zu. 

Insbesondere in den vergangenen vier 
Jahren wurden in unseren Bildungs-
gängen verstärkt durch das Projekt 
„Umweltschule“ Schüler:innen mit 
unterschiedlichsten Ansichten konfron-
tiert, so dass ein umweltbewusster und 

nachhaltiger Umgang mit den Ressour
cen „Wasser“ und „Umwelt“ erfolgt.

Als zertifizierte Umweltschule in Euro-
pa wurden insbesondere in den ver-
gangenen Jahren Projekte mit der In-
tention der nachhaltigen Entwicklung 
durchgeführt.

Zudem gibt es eine überaus vielfäl-
tige und professionelle außerschuli-
sche Bildung. Unsere Schule arbeitet 
mit Umwelt- und Wasserverbänden, 
Biologischen Stationen, städtischen 
Schulverwaltungs-, Umwelt- und Na-
turschutzämtern, Forstverwaltungen, 
Kultureinrichtungen sowie Umweltor-
ganisationen wie BUND und NABU zu-
sammen.

Im Schulprogram sowie im Leitbild ist 
Nachhaltigkeit und Umwelt von beson-
derer Bedeutung.

UMWELTSCHULE IN EUROPAUMWELTSCHULE IN EUROPA

ANSPRECHPARTNER:INNEN

Michael Griesen
griesen@bbsgs-nordhorn.de	

Claudia Verhülsdonk
Claudia.verhuelsdonk@bbs-gs-nordhorn.

de

BERATUNG UND HILFEBERATUNG UND HILFE

REGION DES LERNENS – ANSPRECHPARTNER

Ingo Moss
Region des Lernens
regiondeslernens@bbsgs-nordhorn.de
Tel.: (05921) 96 2278
Raum V013

SV-BERATUNGSLEHRKRAFT – ANSPRECHPARTNERINNEN

Anne Kathrin Holterhues
anne.kathrin.holterhues@bbs-gs-nordhorn.de

Nadine Feldermann
nadine.feldermann@bbs-gs-nordhorn.de

Die Schülervertretung ist ein Organ, in dem Schüler:innen ihre Schulen und das Schul-
wesen mitgestalten können. Dabei vertreten sie vorrangig die Interessen ihrer Mitschü-
ler

SCHULSANITÄTSDIENST – ANSPRECHPART
NERIN

Katja Spieard
katja.spieard@bbs-gs-nordhorn.de

Laura Geilink
Laura.geilink@bbs-gs-nordhorn.de

Ausgebildete Schulsanitäter können während der Schulzeit über ein Diensthandy 
alarmiert werden. Sie leisten bei Unfällen oder Erkrankungen Erste-Hilfe, betreuen 
die Betroffenen im Sanitätsraum, dokumentieren ihre Arbeit und pflegen und warten 
die Erste-Hilfe-Materialien. 
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EUROPASCHULE IN NIEDERSACHSENEUROPASCHULE IN NIEDERSACHSEN

Europaschulen in Niedersachsen ver-
mitteln ihren Schüler:innen ein umfas-
sendes Wissen über Europa und bieten 
vielfältige Möglichkeiten, Kompetenzen 
zu entwickeln und interkulturelle Kom-
petenzen zu stärken.

Die BBS Gesundheit und Soziales ist 
europaorientiert ausgerichtet. Europa-
schulen fühlen sich dem Europagedan-
ken in besonderer Weise verpflichtet 
und erfüllen bestimmte Kriterien nach-

weislich, sodass sie offiziell den Titel 
„Europaschule in Niedersachsen“ tra-
gen dürfen.

Information und Beratung für Schulen 
in Niedersachsen werden von der Nie-
dersächsischen Landesschulbehörde 
angeboten.

ANSPRECHPARTNER:INNEN

Michael Griesen
griesen@bbsgs-nordhorn.de

Doris Reisch
doris.reisch@bbs-gs-nordhorn.de

Jaqueline Griffin
jaqueline.griffin@bbs-gs-nordhorn.de

Inga Vrielink
inga.vrielink@bbs-gs-nordhorn.de
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ANSPRECHPARTNERINNEN

Claudia Tasche
claudia.tasche@bbs-gs-nordhorn.de

Manila Schmitt
manila.schmitt@bbs-gs-nordhorn.de

DEUTSCHES SPRACHDIPLOMDEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der 
Kultusministerkonferenz ist das einzige 
schulische Programm der Bundesrepu-
blik Deutschland für Deutsch als Fremd-
sprache im Ausland. Das Deutsche 
Sprachdiplom der KMK kann mit einer 
Prüfung zum Abschluss eines mehrjäh-
rigen schulischen Deutschunterrichts 
erworben werden. 

Mit einer bestandenen Prüfung zum 
Deutschen Sprachdiplom - Erste Stu-
fe (DSD I) oder Erste Stufe für beruf-
liche Schulen (DSD I PRO) werden 
Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 

des Gemeinsamen europäischen Re-
ferenzrahmens für Sprachen (GeR) 
nachgewiesen. Ein DSD I bzw. DSD I 
PRO gilt als Nachweis der notwendi-
gen deutschen Sprachkenntnisse für 
den Zugang zu einem Studienkolleg in 
Deutschland. 

Die Prüfung zum Deutschen Sprach-
diplom - Zweite Stufe (DSD II) prüft 
Deutschkenntnisse auf den Niveaustu-
fen B2/C1 des GeR. Ein DSD II-Diplom gilt 
als Nachweis der für ein Studium an ei-
ner bundesdeutschen Hochschule erfor-
derlichen deutschen Sprachkenntnisse. 

CAMBRIDGE-ZERTIFIKATCAMBRIDGE-ZERTIFIKAT

Gymnasiasten im Jahrgang 12 des Be-
ruflichen Gymnasiums erweitern ihre 
Möglichkeiten.

In diesem Jahr haben sich wieder Ler-
nende des Beruflichen Gymnasiums 
Gesundheit und Soziales durch die Teil-
nahme an den Prüfungen zur Erlan-
gung des Cambridge-Zertifikats einer 
zusätzlichen Herausforderung gestellt. 

Das Cambridge Certificate in Advanced 
English (CAE) ist ein allgemeinsprach-
liches Zertifikat der Universität Cam-
bridge ESOL (English for Speakers of 
Other Languages). Es ist am gemeinsa-

men Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (GER) des Europarates aus-
gerichtet und gewährleistet dadurch 
die internationale Vergleichbarkeit der 
Prüfungsergebnisse. Die Prüfungsauf-
gaben und –zeiten sind deutschlandweit 
einheitlich und werden zentral in Cam-
bridge ausgewertet. 

Die intensive Vorbereitung und Durch-
führung im Rahmen einer freiwilligen 
Teilnahme der Kandidaten wurden von 
den Fachlehrkräften des Beruflichen 
Gymnasiums Gesundheit und Soziales 
in Nordhorn durchgeführt. 

ANSPRECHPARTNER

Karsten Spreen
karsten.spreen@bbs-gs-nordhorn.de
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FÖRDERVEREINFÖRDERVEREIN BEITRITTSERKLÄRUNGBEITRITTSERKLÄRUNG

Verein der Freunde und Förderer 
der BBS Gesundheit und Soziales 
Nordhorn e.V.

Mehr in die Zukunft junger Menschen 
investieren! Eine gute Ausbildung ist 
die beste Grundlage für einen gelunge-
nen Einstieg in das Arbeitsleben und in 
dauerhafte Arbeitsverhältnisse.

Der Verein der Freunde und Förderer 
der Berufsbildenden Schulen Gesund-

heit und Soziales e.V. hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Arbeit der Schu-
le zu begleiten. Wir als Verein unter-
stützen u.a. die Anschaffung moderner 
Lernmittel, Jugendbegegnungen wie  
Klassenfahrten zur Stärkung der sozia-
len Kompetenz und Schulprojekte. 

ANSPRECHPARTNER IN DER SCHULE:

Anne-Kathrin Laumann
(laumann@bbsgs-nordhorn.de)

Hiermit erkläre ich meinen/erklären wir unseren Beitritt zum „Verein der Freunde 
und Förderer der BBS Gesundheit und Soziales Nordhorn e.V.“

Vorsitzende: Brigitte Gebert, Wurtestraße 5, 48529 
Nordhorn, Tel. 0 59 21/7117070 Kreissparkasse Graf-
schaft Bentheim, IBAN: DE51 2675 0001 0000 0156 28, 
BIC: NOLADE21NOH Grafschafter Volksbank eG, IBAN: 
DE98 2806 9956 5720 1773 00, BIC: GENODEF 1NEF 
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Das Selbstlernzentrum verfügt über 
einen Arbeitsbereich mit Einzel- und 
Gruppenarbeitsplätzen für Recher-
chen/Dokumentationen und über einen 
Ruhebereich für Lernende.

So bieten wir unseren Lernenden die 
Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu ver-
tiefen und ihre sozialen Interaktionsfä-
higkeiten zu stärken.

 
Der Förderverein hat für die Einrich-
tung des Raumes finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt und war als Berater 
an der Gestaltung maßgeblich beteiligt.

Verein der Freunde und Förderer
der Berufsbildenden Schulen
Gesundheit+Soziales Nordhorn

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen/erklären wir unseren Beitritt zum 
"Verein der Freunde und Förderer der BBS Gesundheit und 
Soziales Nordhorn e.V."
Name, Vorname

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

E-Mail-Adresse

Firmenstempel bei Firmenmitgliedschaft
 EUR 12,00 Jahresmindestbeitrag

 EUR ___________  Jahresbeitrag

 Ich wünsche/Wir wünschen eine    
Spendenbescheinigung

Der Jahresbeitrag wird zum 01.10. des jeweiligen Jahres von Ihrer unten angegebenen Bankverbindung 
eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den 
1. folgenden Werktag.
Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass die mit dieser Beitrittserklärung erhobenen Daten durch den Verein für die 
Mitgliederverwaltung nach Maßgabe der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert und 
verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ort/Datum Rechtsverbindliche Unterschrift

Verein der Freunde und Förderer der BBS Gesundheit und Soziales Nordhorn e.V., Am Bölt 5, 
48527 Nordhorn
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE51ZZZ00000764769
SEPA-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz:

Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der BBS Gesundheit und Soziales Nordhorn e.V., Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein der 
Freunde und Förderer der BBS Gesundheit und Soziales Nordhorn e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

IBAN

D E
BIC (8 oder 11 Stellen)

Ort Datum

T T M M J J
Unterschrift

Vorsitzende: Brigitte Gebert, Wurtestraße 5, 48529 Nordhorn, Tel. 0 59 21/7117070
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim, IBAN: DE51 2675 0001 0000 0156 28, BIC: NOLADE21NOH
Grafschafter Volksbank eG, IBAN: DE98 2806 9956 5720 1773 00, BIC: GENODEF 1NEF
 

Die ausgefüllte Beitrittserklärung geben Sie bitte im Schulbüro ab. 

Vielen Dank!
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INFORMATIONEN ZUR SCHÜLER:INNENBEFÖRDERUNGINFORMATIONEN ZUR SCHÜLER:INNENBEFÖRDERUNG

Der Landkreis ist Träger der Schüler:in-
nenbeförderung. Diese Aufgabe be-
inhaltet die Koordination des Linienan-
gebotes zwischen Schulen, Eltern und 
Verkehrsunternehmen.

Die Abteilung bearbeitet die An-
spruchsberechtigung auf Beförderung 
zur Schule. Dabei erfolgt die Prüfung, 
ob die Beförderung mit dem Linienver-
kehr erfolgen kann oder ob eine Einzel-
beförderung eingerichtet werden muss. 
Die Mindestentfernung von Wohnort 
zur Schule beträgt 2,1 km. 

Antrag auf Schülerbeförderung (Schü
ler-Sammelzeitkarte)
Den Antrag auf Schülerbeförderung 
können Sie online ausfüllen:
Gehen Sie dazu auf die Homepage des 
Landkreises Grafschaft Bentheim:
www.grafschaft-bentheim.de

- �Schülerfahrkarten online/ Antrag auf 
Schülerbeförderung (Schüler-Sam-
melzeitkarte)/ Antrag Schülerzeitkar-
te

Antrag auf Bezuschussung von ÖPNV-
Fahrtkosten für Schüler:innen der 
Sekundarstufe II (Realschulabschluss)
Schüler:innen der Sekundarstufe II der 

allgemeinbildenden und berufsbilden-
den Schulen mit Wohnort im Landkreis 
Grafschaft Bentheim können sich die 
ÖPNV-Fahrtkosten teilweise erstatten 
lassen. Die Bezuschussung ist eine frei-
willige Leistung des Landkreises Graf-
schaft Bentheim.

Den Antrag auf Bezuschussung von 
ÖPNV-Fahrtkosten für Schüler:innen 
der Sekundarstufe II können Sie on-
line ausfüllen oder sich herunterladen: 
Gehen Sie dazu auf die Homepage des 
Landkreises Grafschaft Bentheim: www.
grafschaft-bentheim.de

- �Schüler:innenfahrkarten online/Antrag  
auf Bezuschussung von ÖPNV-Fahrt-
kosten für Schüler:innen der Sekun-
darstufe II/Antrag auf Bezuschussung 
Sek II

Bitte beachten: 
Bei der Erstattung der Fahrkarten sind 
die Original-Belege einzureichen! Be-
wahren Sie Ihre Fahrkarten daher auch 
nach Ablauf sorgfältig auf, um sie spä-
ter einreichen zu können. 
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Berufsbildende Schulen Gesundheit+Soziales
Landkreis Grafschaft Bentheim

Am Bölt 5 · 48527 Nordhorn
Tel.: 05921/9605 · Fax: 05921/962277
verwaltung@bbsgs-nordhorn.de

Öffnungszeiten des Schulbüros in der Schulzeit
Mo. - Fr.: 07:30 - 15:00 Uhr
 
Außenstelle: Bachstr. 5 · 48527 Nordhorn

Stand: Juli 2024


